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 Veröffentlicht am 19.02.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52 Abs2;

Rechtssatz

Eine allenfalls fehlende Unvoreingenommenheit des Sachverständigen ist nicht als Besonderheit des Falles zu

quali6zieren. Eine derartige Besonderheit ist dann gegeben, wenn das vorliegende Gutachten o8ensichtlich nicht

schlüssig ist oder ihm das Gutachten eines anderen Sachverständigen entgegensteht.
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